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Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die (weiteren) Eintretensvoraussetzungen
von Amtes wegen und mit freier Kognition ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 V 57 E. 1; 141
V 206 E. 1.1; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Im Verfahren vor Bundesgericht sind neue Begehren unzulässig ( Art. 99 Abs. 2 BGG ).
Soweit der Beschwerdeführer beantragt, es sei die anerkannte und verrechnete Nachzahlung
für Krankheitskosten im Betrage von Fr. 132.- zuzüglich Verzugszinsen zu veranlassen, ist
darauf nicht einzutreten.

E. 2
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG; BGE 135 II
384 E. 2.2.1). Es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes
wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 3.1
Streitig und zu prüfen ist, ob Bundesrecht verletzt wurde, indem das kantonale Gericht die
Abweisung des Erlassgesuchs vom 13. Februar 2020 bestätigt hat.

E. 3.2.1
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden im
angefochtenen Entscheid zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs.
3 Satz 2 BGG ).

E. 3.2.2
Zu ergänzen ist Folgendes: Als Tatfrage ist die konkrete Beweiswürdigung eines
kantonalen Gerichts vor Bundesgericht lediglich einer eingeschränkten Überprüfung
zugänglich (vgl. Urteil 9C_463/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 2.2). Eine
Beweiswürdigung ist nicht bereits dann offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich (zum
Begriff der Willkür: BGE 144 II 281 E. 3.6.2), wenn eine andere Lösung ebenfalls
vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst dann, wenn der Entscheid - im
Ergebnis - offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch



steht oder auf einem offenkundigen Fehler beruht ( BGE 144 V 50 E. 4.2; 141 V 385 E.
4.1).

E. 4.1
Das kantonale Gericht hat den Erlass der Forderung für die von der Beschwerdegegnerin
vom 1. Januar bis 29. Februar 2020 ausgerichteten Leistungen mangels gutgläubigen
Empfangs durch den Beschwerdeführer verneint.

E. 4.2
Die Einwendungen des Beschwerdeführers lassen - soweit sie überhaupt relevant und nicht
ohnehin unzulässiger rein appellatorischer Natur sind (vgl. BGE 144 V 50 E. 4.2 mit
Hinweisen) - die Beweiswürdigung des kantonalen Gerichts und die diesbezüglichen
Feststellungen weder offensichtlich unrichtig noch als Ergebnis einer Rechtsverletzung
erscheinen (vgl. E. 2 und 3.2.2 hiervor) :

Gemäss unbestrittener vorinstanzlicher Feststellung hat der Beschwerdeführer den Tod
seiner Mutter, um deren EL-Angelegenheiten er sich seit Jahren gekümmert hatte, im
Dezember 2019 umgehend gemeldet. Der Beschwerdeführer rügt nicht substanziiert,
inwiefern die hieraus vom kantonalen Gericht gezogene Schlussfolgerung, wonach er sich
damit darüber im Klaren sein musste, dass EL-Leistungen mit dem Tod endeten, geradezu
unhaltbar sein soll. Er untermauert diese Schlussfolgerung vielmehr in seiner ergänzenden
Beschwerdeschrift vom 20. November 2021, in welcher er ausführt, mit der Meldung vom
Dezember 2019 an die Beschwerdegegnerin angezeigt zu haben, "welche Leistungen
angesprochen" gewesen seien. Zudem hatte er entgegen seiner Behauptung bereits aufgrund
des Todes seines Vaters im Juli 2003 Erfahrung damit, was beim Tod eines EL-Bezügers
mit den Leistungen geschieht, nämlich dass diese enden. Gestützt hierauf hätte der
Beschwerdeführer bei gebotener Sorgfalt die im Januar und Februar 2020 unbestritten in
etwa im gleichen Umfang wie bereits in den Vormonaten erfolgten und von ihm zur
Kenntnis genommenen Zahlungen seitens der Beschwerdegegnerin zumindest hinterfragen
müssen. Die "Unregelmässigkeit" bestand in der Ausrichtung der Leistungen selbst.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers genügen weder die Meldung vom Ableben
der Mutter noch die automatisch generierte "Bearbeitungszusicherung", um ein berechtigtes
Vertrauen in eine korrekte Bearbeitung durch die Beschwerdegegnerin zu erwecken. Auch
steht die Meldung des Todes in keinem Zusammenhang mit dem Verschulden hinsichtlich
der unterlassenen Rückfrage respektive Infragestellung betreffend die im Anschluss daran
(zu Unrecht) ausgerichteten Leistungen. Dass die Vorinstanz mit Blick auf das Dargelegte
nicht mehr auf eine nur leichte Verletzung der Sorgfaltspflicht geschlossen und eine
Gutgläubigkeit verneint hat, verletzt kein Bundesrecht. Weiterungen erübrigen sich.

E. 5.1
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen
Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.

E. 5.2
Der unterliegende Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz
1 BGG ).
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